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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel
(2010/2088(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 20. August 2009 mit dem Titel „Das BIP 
und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“ (KOM(2009)0433),

– unter Hinweis auf die vom Parlament, der Kommission, dem Club of Rome, dem WWF 
und der OECD organisierte Konferenz mit dem Titel „Mehr als BIP“ vom 
November 2007 in Brüssel,

– in Kenntnis des am 14. September 2009 vorgelegten Berichts der Kommission über die 
Messung der Wirtschaftsleistung und des sozialen Fortschritts (Stiglitz-Bericht),

– unter Hinweis auf die globale TEEB-Initiative (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity - Die Ökonomie von Ökosystemen und der Biodiversität), die im Juni 2007 
von den Staats- und Regierungschefs der G8+5 gebilligt wurde, sowie ihre in den Jahren 
2009 und 2010 veröffentlichen Ergebnisse,

– unter Hinweis auf den am 30. Oktober 2006 veröffentlichten Stern-Bericht über die 
wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Istanbul, die am 30. Juni 2007 auf dem 2. OECD-
Weltforum „Statistics, Knowledge and Policy“ angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates vom 10. 
und 11. Dezember 2009, vom 25. und 26. März 2010 und vom 17. Juni 2010,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. November 2009 (Wirtschaft 
und Finanzen) in Bezug auf Statistik,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Oktober 2009 (Umwelt) in 
Bezug auf eine ökoeffiziente Wirtschaft im Rahmen der Lissabon-Strategie für die Zeit 
nach 2010 und der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung für Europäische 
Umweltökonomische Gesamtrechnungen (KOM(2010)0132),

– in Kenntnis der von der Kommission am 27. April 2010 vorgeschlagenen integrierten 
wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Leitlinien zu Europa 2020,

– in Kenntnis der Mitteilungen „Europäisches Regieren: Bessere Rechtsetzung“ 
(KOM(2002)0275), „Strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in 
der Europäischen Union“ (KOM(2006)0689), „Zweite Strategische Überlegungen zur 
Verbesserung der Rechtsetzung in der Europäischen Union“ (KOM(2008)0032) und 
„Dritte Strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der 
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Europäischen Union“ (KOM(2009)0015),

– in Kenntnis des Aktionsplans der EU für Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch 
(KOM(2008)0397),

– unter Hinweis auf bereits bestehende statistische Instrumente, wie EU-SILC, die 
Erhebung über Arbeitskräfte (Labour Force Survey – LFS), Eurobarometer, die 
Europäische Werte-Erhebung (European Values Survey) und die Europäische 
Sozialerhebung (European Social Survey – ESS),

– unter Hinweis auf die Europaweite Erhebung zur Lebensqualität (EQLS), die von 
Eurofound koordiniert wird und die mit über 120 Indikatoren, die Vergleichsdaten für alle 
Länder ermöglichen, umfassenden Aufschluss über die Lebensqualität und die 
Lebensbedingungen in den europäischen Ländern (in allen Mitgliedstaaten der EU und 
den Bewerberländern) gibt1,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 10. März 20102 zur EU-2020-Strategie, 
vom 16. Juni 20103 zu EU 2020, vom 8. Oktober 20094 zum Gipfeltreffen der G20 am 24. 
und 25. September 2009 in Pittsburgh, vom 15. Juni 20065 zur revidierten Strategie für 
nachhaltige Entwicklung und vom 24. April 20086 zu dem Grünbuch über 
marktwirtschaftliche Instrumente für umweltpolitische und damit verbundene politische 
Ziele,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-0175/2011),

A. in der Erwägung, dass sämtliche internationalen Institutionen zunehmend anerkennen, 
dass zur Ergänzung des BIP die Daten und Indikatoren für die gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung verbessert werden müssen,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Das BIP und mehr – Die Messung 
des Fortschritts in einer Welt im Wandel“ als ein mögliches ergänzendes Instrument, das 
zu einer Verbesserung der politischen Analyse und der politischen Diskussionen beitragen 

1  Die Europaweite Erhebung zur Lebensqualität (EQLS) erstreckt sich auf die folgenden Kernbereiche des 
Konzepts der Lebensqualität: wirtschaftliche Mittel und Benachteiligung; Gesundheit und Zugang zur 
Gesundheitsversorgung; Beschäftigung und Qualität des Arbeitsplatzes; Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben; Familienbeziehungen und familiäre Unterstützung; soziale Integration/Ausgrenzung (soziales Leben 
und soziale Teilhabe); allgemeine und berufliche Bildung; Wohnqualität und Qualität des lokalen Umfelds; 
Sozialkapital und Qualität der Gesellschaft; Qualität der öffentlichen Dienste; subjektives Wohlbefinden 
(einschließlich Glück, Lebenszufriedenheit und Optimismus hinsichtlich der Zukunft).
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0053.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0223.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2009)0028.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0272.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0182.
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kann;

2. betont, dass das BIP ein Indikator für die wirtschaftliche Marktaktivität ist, der zum 
Standard-Maßstab geworden ist, den die politischen Entscheidungsträger weltweit 
anwenden; unterstreicht, dass das BIP eine Messgröße für die Produktion ist und nicht zur 
Messung der ökologischen Zukunftsfähigkeit, der effizienten Ressourcennutzung, der 
sozialen Integration und des sozialen Fortschritts im Allgemeinen taugt; unterstreicht 
ferner, dass dies irreführend sein kann, da Hilfsmaßnahmen nach bestimmten 
Vorkommnissen wie zum Beispiel nach Unfällen oder Naturkatastrophen als Gewinn und 
nicht als Kostenfaktor bewertet werden; 

3. weist darauf hin, dass es neben der Messung der wirtschaftlichen Entwicklung und 
Produktivität auch andere Indikatoren gibt, die den Lebensstandard eines Landes 
beeinflussen und darüber Aufschluss geben und die bislang nicht quantitativ bestimmt 
worden sind, obwohl die relevanten Indikatoren durchaus existieren; 

4. betont, dass einige zusätzliche Indikatoren ausgearbeitet werden müssen, mit denen der 
mittel- und langfristige wirtschaftliche und soziale Fortschritt gemessen werden kann; 
fordert die Entwicklung eindeutiger und messbarer Indikatoren, mit denen dem 
Klimawandel, der Artenvielfalt, der Ressourceneffizienz und der sozialen Eingliederung 
Rechnung getragen werden kann; plädiert des Weiteren dafür, Indikatoren zu entwickeln, 
die sich mehr auf den Blickwinkel der einzelnen Haushalte und Bereiche wie Einkommen, 
Verbrauch und Vermögen konzentrieren;

5. begrüßt die Initiative der Kommission, die einen Index für die Umweltbelastung 
vorstellen will, der zusammen mit dem BIP vorgelegt werden und zunächst folgende 
wichtige Bereiche der Umweltpolitik umfassen soll: „Klimawandel und 
Energieverbrauch“, „Natur und Artenvielfalt“, „Luftverschmutzung und Auswirkungen 
auf die Gesundheit“, „Wasserverbrauch und –verschmutzung“, „Abfallerzeugung und 
Ressourcenverbrauch“;

6. erwartet, dass die Verlagerung des Schwerpunkts auf breiter gefasste und nachhaltigere 
Indikatoren auch zu einem systematischeren Fokus auf soziale und ökologische Faktoren 
in Entwicklungsländern führen wird, einschließlich Klimawandel, Artenvielfalt, 
Gesundheit, Bildung und Governance, und es somit möglich wird, die bedürftigsten und 
am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen mit entwicklungspolitischen 
Maßnahmen zu erreichen; unterstreicht, dass solche Indikatoren mit bestehenden 
internationalen Initiativen, wie beispielsweise dem UN-Index für menschliche 
Entwicklung, vereinbar und auf diese abgestimmt sein sollten;

7. betont, dass es notwendig ist, die Lebensqualität in der Gesellschaft zu messen; ist der 
Auffassung, dass die Erreichung und die Erhaltung der Lebensqualität Faktoren umfasst, 
die wichtig sind und über die Einigkeit besteht, wie etwa Gesundheit, Bildung, Kultur, 
Beschäftigung, Wohnen, Umweltbedingungen usw.; ist der Auffassung, dass Indikatoren, 
mit denen diese Faktoren gemessen werden können, mehr Bedeutung beigemessen werden 
sollte; schlägt vor, dass die EQLS-Indikatoren, die sich auf die Kernbereiche der 
Lebensqualität erstrecken, als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung sowohl 
qualitativer als auch quantitativer Messgrößen dienen sollen; 
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8. nimmt die Maßnahmen und Instrumente zur Kenntnis, die auf europäischer Ebene 
angenommen wurden, um mögliche Auswirkungen von Rechtsakten auf den Fortschritt zu 
messen und zu analysieren, wie zum Beispiel Folgenabschätzungen, einschließlich 
Kosten-Nutzen-, Kosten-Wirksamkeits- und Mehrfachkriterienanalysen, 
Risikobewertungen, Datenerhebungen, Statistiken, umweltökonomische 
Gesamtrechnungen, politische Analysen auf unterschiedlichen politischen Ebenen, 
Berichte über die Überwachung der Um- und Durchsetzung und Überprüfungen in 
verschiedenen Bereichen des EU-Rechts; unterstützt uneingeschränkt die Schaffung eines 
soliden Rechtrahmens für die Europäischen Umweltökonomischen Gesamtrechnungen als 
positiven Schritt innerhalb des Prozesses „Das BIP und mehr“; 

9. nimmt zur Kenntnis, dass weltweit die Grenzen der Verwendung des BIP als Indikator für 
den sozialen Fortschritt, natürliche Ressourcen und Leistungen von Ökosystemen, 
wesentliche Umbrüche, etwa infolge des Klimawandels, und nachhaltige Entwicklung 
zunehmend anerkannt werden; erkennt die Fortschritte an, die in unterschiedlichen Foren, 
wie z. B. dem UNDP, der Weltbank und der OECD, und von der Kommission unter 
anderem im Bereich der Entwicklung von Indikatoren zur Messung und Analyse von 
Fortschritten erzielt wurden; 

10. betont, dass es wichtig ist, sich auf einen systematischen Ansatz zur Erarbeitung eines 
kohärenten Systems von Indikatoren als Ergänzung zum BIP zu verständigen, das zu einer 
Verbesserung der politischen Analyse und Diskussion beitragen soll; 

11. hebt hervor, dass die Herausforderung darin besteht, eine eindeutige und verständliche 
Reihe von Indikatoren zu entwickeln, die gleichzeitig theoretisch konsistent, politisch 
relevant und empirisch messbar sind und Vergleichbarkeit zwischen Ländern und 
Regionen sicherstellen; betont, dass diese Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit anderen 
einschlägigen Organen und Organisationen erfüllt werden muss;

12. hebt die Notwendigkeit hervor, verlässliche, harmonisierte und zeitnahe Statistiken zu 
erstellen und lange Zeitreihen für Daten und Indikatoren zu erfassen, die zur Darstellung 
künftiger Entwicklungen und zur Politikgestaltung herangezogen werden können; 
empfiehlt, die verschiedenen Datenbanken der öffentlichen Behörden besser zu nutzen 
und zusammenzuführen, und schlägt vor, dass alle Mitgliedstaaten vergleichbare 
Methoden, gemeinsame Normen, Definitionen, Klassifizierungen und Verbuchungsregeln 
nutzen sollten, um die Qualität und Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten; fordert, 
dass die Datenerfassung und -verarbeitung unter Einhaltung der Grundsätze der fachlichen 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Objektivität, der statistischen Geheimhaltung und 
Kostenwirksamkeit erfolgt, wobei allerdings Fragen des Schutzes personenbezogener 
Daten angemessene Aufmerksamkeit zu widmen ist; ist der Ansicht, dass Eurostat in 
diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen sollte;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) gibt die aggregierte Wertschöpfung aller geldbasierten 
Wirtschaftstätigkeiten an. Das BIP ist die bekannteste Messgröße für die makroökonomische 
Tätigkeit. In den 1930er Jahren entwickelt, wird sie heute weltweit von politischen 
Entscheidungsträgern verwendet und in öffentlichen Diskussionen herangezogen.

Das BIP hat inzwischen auch die Rolle eines umfassenden Indikators für die 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung und den Fortschritt im Allgemeinen übernommen. 
Allerdings bietet es nicht für alle politischen Debatten eine zuverlässige Grundlage. 
Insbesondere kann mit dem BIP weder die Nachhaltigkeit im Umweltbereich noch die soziale 
Eingliederung gemessen werden. 

Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Daten und Indikatoren zur Ergänzung 
des BIP verbessert werden müssen; diese Erkenntnis steht im Mittelpunkt einer Reihe 
internationaler Initiativen. Im November 2007 hat das Europäische Parlament (gemeinsam mit 
der Europäischen Kommission, dem Club of Rome, dem WWF und der OECD) eine 
Konferenz mit dem Titel „Mehr als BIP“ („Beyond BIP“) veranstaltet. Bei dieser Konferenz 
zeigte sich die große Zustimmung seitens politischer Entscheidungsträger sowie 
Sachverständiger aus Wirtschaft, Umweltschutz und Zivilgesellschaft zur Entwicklung von 
Indikatoren, die das BIP ergänzen und mit denen die politischen Entscheidungsfindung durch 
umfassendere Informationen unterstützt werden soll.

In der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Das BIP und mehr – Die Messung des 
Fortschritts in einer Welt im Wandel“ werden verschiedene Messgrößen als geeignete 
Ergänzungen zum BIP vorgeschlagen. Insbesondere werden darin umfassendere Indikatoren 
vorgestellt, die eine zuverlässigere Wissensgrundlage schaffen würden.

Im vorliegenden Bericht wird die Absicht der Kommission, ein klar definiertes System 
einzuführen, das über das BIP hinausreicht, insofern grundsätzlich begrüßt, als es das BIP bei 
der Entscheidungsfindung und Bewertung ergänzen würde. Das Ziel, das mit diesem Ansatz 
angestrebt wird, rief in der seit Jahren andauernden politischen und wissenschaftlichen 
Diskussion keine Kontroversen hervor. Das Problem besteht eher darin, diesen Ansatz 
mithilfe klar definierter und quantifizierbarer Indikatoren umzusetzen. Dieses Vorhaben kann 
zweifelsohne nur dann erfolgreich sein, wenn auf die Verwendung verlässlicher Daten Wert 
gelegt wird.

Oftmals fehlen klar definierte Informationen, Daten und Indikatoren. Auf der Ebene der EU 
und der Mitgliedstaaten wurde bereits viel unternommen, um bestehende Lücken in diesen 
Bereichen zu schließen. Leider kann aber nur eingeschränkt von kohärentem Handeln die 
Rede sein. So ist aufgrund des Ausuferns der Tätigkeiten zur Festlegung von Indikatoren auf 
einzelstaatlicher und internationaler Ebene eine Situation entstanden, die unübersichtlich und 
unbeherrschbar geworden ist. Darüber hinaus sollte in der allgemeinen Debatte über 
Indikatoren nicht vergessen werden, dass diese allein keinen ausreichenden Beitrag zu 
politischen Debatten, zur Entscheidungsfindung und zur Bewertung der Lage leisten können. 
Benötigt wird ein umfassendes Konzept, das bestehende Messgrößen berücksichtigt und in 
der Praxis umgesetzt werden kann.
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Es muss ein Instrument zur Ergänzung des BIP entwickelt werden, das praktisch anwendbar 
ist, klar definierte Indikatoren benutzt und auf hochwertige Daten gestützt ist.
 
In ihrer Mitteilung schlägt die Kommission eine Reihe einzelner Messgrößen vor, die sich 
schwer beurteilen lassen. Es mangelt daran, dass diese Initiativen nicht Teil einer 
umfassenderen, mehrstufigen Strategie sind, aus der hervorgehen würde, wie der neue Ansatz 
„Das BIP und mehr“ angewendet werden kann.

Im vorliegenden Bericht wird die Kommission aufgefordert, eine mehrstufige Strategie zum 
Ansatz „Das BIP und mehr“ vorzulegen, aus der ersichtlich wird, wie der neue Ansatz eine 
pragmatische Verwendung in der alltäglichen politischen Arbeit finden kann. Ohne Klarheit 
in dieser Frage kann es in der Debatte kaum Fortschritte geben.
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2.12.2010

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR WIRTSCHAFT UND WÄHRUNG 
(*)

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

zum Thema „Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“
(2010/2088(INI))

Verfasser der Stellungnahme (*): Nikolaos Chountis

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 50 der Geschäftsordnung

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf die Erklärung von Istanbul zum Thema „Messung und Förderung des 
Fortschritts von Gesellschaften“, die von der OECD am 30. Juni 2007 angenommen 
wurde,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung für Europäische 
Umweltökonomische Gesamtrechnungen (KOM(2010)132),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Messung der Wirtschaftsleistung 
und des sozialen Fortschritts (Stiglitz-Sen-Fitoussi-Bericht 2008),

1. begrüßt die Initiative der Kommission im Hinblick auf die Ingangsetzung eines 
ernsthaften, umfassenden und zukunftsorientierten fünf Maßnahmen umfassenden Plans 
zur Verbesserung des Bruttoinlandprodukts (BIP) als Indikator zur Messung der 
Wirtschaftsleistung und zur Ergänzung des BIP durch andere, beispielsweise 
ökonomische, ökologische und soziale Indikatoren, die wichtige Aspekte des 
menschlichen Wohlergehens und des Fortschritts berücksichtigen;

2. schlägt vor, einen beschränkten Katalog relevanter Indikatoren, der zu einem späteren 
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Zeitpunkt problemlos durch weitere Indikatoren ergänzt werden kann, und einen Katalog 
zusammenfassender Indikatoren aufzustellen, die zwei zusätzliche Umweltperspektiven 
mittels eines monetären Indikators – beispielsweise bereinigte Nettoeinsparungen – und 
eines physischen Indikators – beispielsweise der ökologische Fußabdruck, die CO2-Bilanz 
oder andere Entkopplungsindikatoren – umfassen, sowie einige weiter gefasste 
Indikatoren zur sozialen Eingliederung und zum menschlichen Wohlergehen – 
beispielsweise der Gini-Index, der Index für menschliche Armut oder der Index für soziale 
Gesundheit; schlägt vor, dass das BIP an sich verbessert wird; verweist als Beispiele auf 
den „Index for Sustainable Economic Welfare“ (Index für nachhaltigen wirtschaftlichen 
Wohlstand), die „Genuine Progress Indicators“ (Echte Fortschrittsindikatoren) und den 
„Nationalen Wohlfahrtsindex“; empfiehlt, dass sich Eurostat in enger Zusammenarbeit 
mit anderen Forschungszentren und -einrichtungen, die derartige Indikatoren entwickelt 
haben, um deren bessere Genauigkeit und Umsetzbarkeit bemüht;

3. ist der Auffassung, dass einzelstaatliche und EU-Maßnahmen daran gemessen werden, ob 
sie erfolgreich zur Verwirklichung sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer 
Zielsetzungen und zu einem verbesserten Wohlergehen der Europäer beitragen, und dass 
das BIP nicht ausreicht, um die komplizierte sozioökonomische Realität der 
Herausforderungen auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der Regionen abzubilden; 
unterstreicht, dass die Verwendung neuer und ergänzender sozialer und ökologischer 
Indikatoren vollauf im Einklang mit den Zielen der Strategie „Europa 2020“ und weiterer 
wichtiger Initiativen steht, die nicht verwirklicht werden können, wenn das BIP alleine als 
Messgröße herangezogen wird;

4. ist der Ansicht, dass das BIP zwar einen soliden Maßstab für die makroökonomische 
Tätigkeit darstellt, aber als Indikator für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung viele 
Schwächen aufweist, da insbesondere weder wichtige soziale Faktoren wie 
Arbeitslosenraten, Unterbeschäftigung, Lebenserwartung oder die Qualität des Bildungs- 
und Gesundheitssystems noch Ungleichheiten der Einkommensverteilung oder nicht 
marktgängige Aktivitäten als Teil der wirtschaftlichen Wertschöpfung (wie 
Freiwilligentätigkeit, häusliche Arbeit und illegale Beschäftigungen) noch negative 
Umweltfolgen berücksichtigt werden und das BIP ansteigt, wenn Mittel zur Bekämpfung 
negativer Entwicklungen wie einer Zunahme sozialer Probleme eingesetzt werden, sodass 
die Zerstörung selbst (in all ihren Formen) im BIP als wirtschaftlicher Nutzen erfasst 
wird;

5. stellt fest, dass Menschen bei der Bewertung ihrer Lebensqualität als Kriterium 
beispielsweise ein sicheres soziales Umfeld mit angenehmen Wohn- und 
Arbeitsbedingungen, das familienfreundlich ist, in dem z.B. die Integration von 
Ausländern gefördert wird, Sozialleistungen angeboten werden und von dem aus man 
schnell in die Natur gelangen kann, zugrunde legen, und bedauert, dass zu dieser Frage 
kaum vergleichbare Daten vorliegen;

6. vertritt in Anbetracht der immer engeren Wechselbeziehungen zwischen den Bereichen 
Wirtschaft, Soziales und Umwelt die Auffassung, dass sich nur durch das BIP 
verschiedene sozialökonomische Merkmale im europäischen Maßstab integrieren lassen 
und dass das BIP das wichtigste Kriterium für die Höhe der Mittelzuweisungen in der 
künftigen Kohäsionspolitik bleiben muss; betont jedoch die Notwendigkeit, auf nationaler 
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und regionaler Ebene Umwelt- und Sozialbezüge stärker zu berücksichtigen und dafür 
auch geeignete Kriterien zu bestimmen;

7. stellt fest, dass es starke empirische Nachweise für einen Schwellenwert gibt, von dem an 
das BIP-Wachstum progressiv von einer gleichzeitigen Verbesserung des Lebensstandards 
und der Nachhaltigkeit entkoppelt wird;

8. begrüßt die fünf von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen, mit denen der 
Fortschritt in einer Welt im Wandel besser gemessen werden kann, als einen positiven und 
wichtigen Schritt, und weist erneut auf die Absicht hin, diese Indikatoren als neue 
Leitlinien und Benchmarks zur Bewertung der Gestaltung und Umsetzung der Politik 
einzusetzen; unterstreicht, wie wichtig eine enge internationale Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung dieser Indikatoren ist;

9. unterstreicht, das das BIP der wichtigste Indikator ist, der ökologische und soziale, 
ökonomische und verkehrsspezifische Kriterien zur Messung von Wohlstand auf allen 
Ebenen in der EU verbinden kann; sieht bei der allzu starken Hervorhebung weiterer 
Indikatoren die Gefahr von Willkür, Beliebigkeit und extremer Bürokratie, die die 
Verwirklichung von Zielsetzungen des regionalen Ausgleichs erschweren und damit zu 
Lasten der ärmsten und geografisch am meisten benachteiligten Regionen in Europa 
gehen kann;

10. ist der Auffassung, dass für eine Verbesserung und Ergänzung des BIP als zentralem 
statistischen Indikator für den politischen Entscheidungsprozess auf der Grundlage der 
Messung der Marktproduktion einer Volkswirtschaft eine umfassende und radikale 
Änderung des Systems erforderlich ist, damit den wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Parametern für die Planung, Durchführung und Evaluierung der Wirtschafts-, 
Umwelt- und Sozialpolitiken in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird, und dass 
es insbesondere einer zeitnäheren Datenerfassung und -verarbeitung bedarf;

11. unterstützt ausdrücklich die Schaffung eines soliden Rechtrahmens für die Europäischen 
Umweltökonomischen Gesamtrechnungen als positiven Schritt innerhalb des Prozesses 
„Das BIP und mehr“; ist der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass die 
Europäischen Umweltökonomischen Gesamtrechnungen, sobald das System vollständig 
nutzbar ist, aktiv und ordnungsgemäß in allen politischen Entscheidungsprozessen 
innerhalb der EU als eine wichtige Referenz für Folgenabschätzungen, Aktionspläne, 
Legislativvorschläge und andere wichtige Ergebnisse der politischen Arbeit zum Einsatz 
kommen und dass ferner eine enge Koordinierung und genaue Evaluierung des Systems 
wichtig ist, damit es den Weg für weitere Entwicklungen in diesem Bereich ebnen kann;

12. fordert die Kommission daher auf, das BIP als entscheidenden Indikator zur Planung von 
Wohlstand und Wirtschaftskraft beizubehalten und auf europäischer Ebene die 
förderfähigen Regionen entsprechend auszuweisen; hierbei muss den nationalen Behörden 
ein Spielraum verbleiben, um auf den geeigneten Ebenen andere soziale, ökologische und 
infrastrukturelle Indikatoren verwenden zu können, mit denen die besonderen 
Gegebenheiten von Regionen und Städten berücksichtigt werden und die Ziele der EU 
2020 Strategie umgesetzt werden;

13. hebt die Notwendigkeit hervor, verlässliche, harmonisierte und zeitnahe Statistiken zu 
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erstellen und lange Zeitreihen für Daten und Indikatoren zu erfassen, die zur Darstellung  
künftiger Entwicklungen und zur Maßnahmengestaltung herangezogen werden können; 
empfiehlt, die verschiedenen Datenbanken der öffentlichen Behörden besser zu nutzen 
und zusammenzuführen, und schlägt vor, dass alle Mitgliedstaaten vergleichbare 
Methoden, gemeinsame Normen, Definitionen, Klassifizierungen und Verbuchungsregeln 
nutzen sollten, um die Qualität und Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten; fordert, 
dass die Datenerfassung und -verarbeitung unter Einhaltung der Grundsätze der fachlichen 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Objektivität, der statistischen Geheimhaltung und 
Kostenwirksamkeit erfolgt, wobei allerdings Fragen des Schutzes personenbezogener 
Daten besonders sorgfältig zu behandeln sind; ist der Ansicht, dass Eurostat in diesem 
Prozess eine wichtige Rolle spielen sollte;

14. begrüßt die Bereitschaft der Kommission zur Zusammenarbeit mit anderen 
Regierungsorganisationen, der Zivilgesellschaft und Forschungseinrichtungen; erinnert an 
die Bedeutung einer Bürgerbeteiligung an dieser entscheidenden Debatte und weist erneut 
darauf hin, dass Informationsquellen für alle Bürger frei zugänglich gemacht werden 
müssen, um zu vermitteln, was die einzelnen Indikatoren tatsächlich beinhalten, wie sie 
entwickelt wurden und miteinander verbunden sind und was sie wirklich messen, und um 
ihre kontinuierliche Entwicklung nachzuvollziehen; fordert das Europäische Parlament 
auf, künftige Entwicklungen in diesem Bereich aufmerksam zu verfolgen;

15. betont die Notwendigkeit eines Katalogs von Indikatoren zur Messung nicht-fiskalischer 
externer und interner gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen, die sich unter gewissen 
Umständen auf die öffentlichen Finanzen auswirken könnten, und stellt fest, dass ein 
solcher Katalog auch den Leistungsbilanzsaldo, Nettoauslandspositionen, die 
Produktivität und Lohnstückkosten, den realen effektiven Wechselkurs, Kredite der 
Privatwirtschaft und Vermögenswerte umfassen könnte;

16. ist aber dennoch der Auffassung, dass im Hinblick auf die Qualität des Wachstums und 
das Wohlergehen der Bürger die Anfechtung der Monopolstellung des BIP als statistischer 
Indikator und die Einführung ergänzender Indikatoren auf nationaler und europäischer 
Ebene der Wirtschaftspolitik neue Wege weisen und andere Dimensionen verleihen 
werden.
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STELLUNGNAHME DES ENTWICKLUNGSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

zum Thema „Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“ 
(2010/2088(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Nirj Deva

VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass sich der Begriff „Wachstum“ auf quantitative wirtschaftliche Maße 
bezieht und nicht mit dem Begriff „Entwicklung“ verwechselt werden darf, der für 
qualitative Kriterien steht, die die Lebensqualität und die Verbesserung der 
Lebensbedingungen (Umweltqualität, Gesundheitsversorgung, Bildungswesen, gerechte 
Verteilung der Einkommen, soziale Bindungen usw.) umfassen; fordert die EU daher auf, 
von einer rein „wachstumsorientierten“ Entwicklungspolitik Abstand zu nehmen;

2. betont, dass zwischen Wohlstand und BIP kein automatischer, sondern nur ein bedingter 
Zusammenhang besteht, da vom BIP einige nicht marktbestimmte Tätigkeiten, die sich 
auf das Wohlergehen auswirken (wie Kinderbetreuung, Kranken- und Altenbetreuung 
usw.), nicht erfasst werden; weist darauf hin, dass Wohlstand und BIP in den 
Entwicklungsländern Hand in Hand gehen können, dass es aber auch Fälle gibt, in denen 
politische Maßnahmen bei gleichzeitiger Verlangsamung des Wachstums zum 
Wohlergehen beitragen können, wie beispielsweise bei der Erhaltung des 
Waldökosystems; ist daher der Ansicht, dass im Einklang mit dem Ziel einer kohärenten 
Entwicklungspolitik alternative Indikatoren zum BIP eingeführt werden müssen, damit ein 
repräsentatives Bild der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bedingungen 
entsteht;

3. bringt seine Hoffnung darüber zum Ausdruck, dass der Vorschlag der Kommission zur 
Messung der Leistungsfähigkeit anhand sowohl ökologischer als auch rein 
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wirtschaftlicher Indikatoren mit bestehenden internationalen Initiativen, wie 
beispielsweise dem UN-Index für menschliche Entwicklung, vereinbar und auf diese 
abgestimmt ist;

4. weist darauf hin, dass das BIP kein geeignetes Mittel zur Messung des Wohlstands 
darstellt; erwartet, dass die Verlagerung des Schwerpunkts hin zu breiter gefassten und 
nachhaltigeren Indikatoren auch zu einem systematischeren Fokus auf soziale und 
ökologische Faktoren in den Entwicklungsländern führen wird, einschließlich 
Klimawandel, Gesundheit, Bildung und Governance, und es somit möglich wird, die 
bedürftigsten und am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen mit 
entwicklungspolitischen Maßnahmen zu erreichen; betont, dass die volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung auf ökologische und gesellschaftliche Aspekte ausgedehnt werden muss, 
damit auch diese Indikatoren angemessen berücksichtigt werden;

5. begrüßt die von den europäischen Institutionen ergriffene Initiative „Das BIP und mehr“, 
die darauf abzielt, die Messung des Wohlstands der Nationen und des Wohlergehens der 
Bürger nicht einzuschränken;

6. beabsichtigt, jedes neue Instrument sorgfältig zu überwachen, um sicherzustellen, dass es 
keine Verringerung der Entwicklungshilfe, insbesondere in Bezug auf die Verpflichtung 
der EU, bis 2015 0,7 % des BIP für die Entwicklungshilfe aufzuwenden, nach sich zieht.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

zum Thema „Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“
(2010/2088(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Marian Harkin

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf bereits bestehende statistische Instrumente, die sich auf einige Aspekte 
des sozialen Fortschritts, des Wohlergehens und der nachhaltigen Entwicklung in Europa 
erstrecken, wie EU-SILC, die Erhebung über Arbeitskräfte (Labour Force Survey – LFS), 
Eurobarometer, die Europäische Werte-Erhebung (European Values Survey) und die 
Europäische Sozialerhebung (European Social Survey – ESS),

– unter Hinweis auf die Europaweite Erhebung zur Lebensqualität (EQLS), die von 
Eurofound koordiniert wird und die umfassenden Aufschluss über die Lebensqualität und 
die Lebensbedingungen in den europäischen Ländern (in allen Mitgliedstaaten der EU und 
den Bewerberländern) mit über 120 Indikatoren, die Vergleichsdaten für alle Länder 
ermöglichen, gibt1,

– unter Hinweis auf den Bericht Stiglitz (Bericht der Kommission über die Messung der 

1 Die Europaweite Erhebung zur Lebensqualität (EQLS) erstreckt sich auf die folgenden Kernbereiche des 
Konzepts der Lebensqualität: wirtschaftliche Mittel und Benachteiligung; Gesundheit und Zugang zur 
Gesundheitsversorgung; Beschäftigung und Qualität des Arbeitsplatzes; Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben; Familienbeziehungen und familiäre Unterstützung; soziale Integration/Ausgrenzung (soziales Leben 
und soziale Teilhabe); allgemeine und berufliche Bildung; Wohnqualität und Qualität des lokalen Umfelds; 
Sozialkapital und Qualität der Gesellschaft; Qualität der öffentlichen Dienste; subjektives Wohlbefinden 
(einschließlich Glück, Lebenszufriedenheit und Optimismus hinsichtlich der Zukunft).
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wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des sozialen Fortschritts1), der einen Überblick 
über die sieben Dimensionen gibt, die bei der Entwicklung neuer Indikatoren zu 
berücksichtigen sind,

A. in der Erwägung, dass das BIP zwar ein wichtiger Indikator für das wirtschaftliche 
Wachstum ist, jedoch als alleiniges Mittel für die Ausrichtung der Politik, mit der den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnet werden soll, unzureichend ist und 
zusätzliche Indikatoren erforderlich sind, darunter Indikatoren für die Messung des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und Umweltindikatoren,

B. in der Erwägung, dass die Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise zeigt, dass eine 
Wirtschaftsstrategie, die sich allein auf das BIP gründet, nicht die Entwicklung eines 
tragfähigen Modells ermöglicht, weshalb es dringend notwendig ist, über relevante und 
umfassende Daten zur Entwicklung der Realeinkommen der privaten Haushalte zu 
verfügen,

C. in der Erwägung, dass in dem Maße, wie Armut und soziale Ausgrenzung die 
Menschenwürde verletzen, Fortschritt beim aktuellen Stand der gesellschaftlichen 
Entwicklung in der Europäischen Union vor allem bedeutet, durch die Beseitigung der 
sozialen Spaltung und der Armut individuelle und kollektive politische, soziale und 
demokratische Partizipation für alle zu ermöglichen,

D. in der Erwägung, dass nicht immer ein Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem 
Wohlstand und sozialer Entwicklung besteht und dass daher für eine kohärente 
Politikgestaltung ein Datenrahmen benötigt wird, in den umfassendere Indikatoren, die die 
sozialen und ökologischen Gewinne und Verluste miteinschließen, neben Indizes für die 
Messung der nachhaltigen Entwicklung und der Lebensqualität einbezogen sind,

1. stellt fest, dass in dem Maße, wie es teilweise zu keiner vertikalen Verteilung des 
Wohlstands kommt, ein zunehmendes Missverhältnis zwischen den Aussagen der 
amtlichen Statistiken über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und der Beurteilung der 
eigenen Lebensbedingungen und Lebensqualität durch die Bevölkerung besteht und dass 
dies auch ein mangelndes Vertrauen in den Staat und die demokratischen Prozesse zur 
Folge haben kann; weist darauf hin, dass das subjektive Wohlbefinden in Europa nicht nur 
durch das Einkommen, sondern auch durch die wahrgenommene Qualität der 
Gesellschaft2 beeinflusst wird, und fordert daher Indikatoren, die genauen Aufschluss über 
die Lebensqualität der Bürger geben;

2. betont, dass es notwendig ist, die Gesellschaft, einschließlich der Sozialpartner und der 
repräsentativen Organisationen, an der Auswahl von Indikatoren zu beteiligen und durch 

1 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
2 Laut den Ergebnissen von Eurofound ist zwischen dem letzten Quartal 2007 und dem Monat September 2009 
die Zufriedenheit mit dem Leben allgemein in der gesamten EU durchschnittlich um ca. 4 % gesunken. Das 
Muster der Veränderung der Lebenszufriedenheit spiegelt zwar die Veränderungen des BIP in Ländern wie den 
baltischen Staaten wider, stimmt jedoch nicht mit dem relativ geringen Rückgang des BIP in Ländern wie Malta 
oder Frankreich überein. (Quelle: Lebensqualität in der EU: Trends 2003-2009, Eurofound 2010).
Innerhalb der einzelnen Länder haben Einkommensunterschiede und die Wahrnehmung von Korruption 
erheblichen Einfluss auf das Vertrauen in die politischen Institutionen. (Quelle: Eurofound, Zweite Europaweite 
Erhebung zur Lebensqualität).
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die kombinierte Nutzung anderer Indikatoren, die den Zustand und die Nachhaltigkeit der 
natürlichen Umwelt, den Grad des sozialen Zusammenhalts, des sozialen Wohlergehens, 
der sozialen Integration und der Gerechtigkeit betreffen, zur Schaffung des Konsenses 
beizutragen, der für die Entwicklung einer gemeinsamen Sichtweise gesellschaftlicher 
Ziele erforderlich ist; 

3. ist besorgt darüber, dass es zu einer erheblichen Verzögerung bei der Erhebung und 
Bereitstellung von Daten über die sozialen Folgen der jüngsten Finanz-, Wirtschafts- und 
Beschäftigungskrise gekommen ist; fordert daher, dass sowohl qualitative als auch 
quantitative Indikatoren zeitnah zur Verfügung stehen, die sich gegebenenfalls auf 
verschiedene Arten von Haushalten beziehen, um eine bessere Politikgestaltung und 
gezieltere Reaktionen sowie eine Beobachtung der zeitlichen Entwicklung zu ermöglichen 
mit dem Ziel, ein bestmögliches Gleichgewicht zwischen finanzieller Konsolidierung, 
Entwicklung und sozialem Zusammenhalt herzustellen;

4. betont die Notwendigkeit, dass die Indikatoren auf statistischen Daten beruhen, die in 
allen Mitgliedstaaten relevant, zeitnah, genau, zugänglich, vergleichbar und kohärent sind;

5. fordert die Kommission auf, mit besonderer Priorität und Dringlichkeit ergänzend zum 
BIP, da dieses nur die wirtschaftlichen Aspekte der Entwicklung betrifft, Indikatoren für 
den Sozial- und Umweltbereich einzuführen, um ein umfassenderes Bild über das 
Wohlergehen und den Zusammenhalt zu erhalten;

6. fordert eine neue Partnerschaft zwischen allen einschlägigen Akteuren (Eurostat, nationale 
statistische Ämter, Forschungseinrichtungen, nationale Regierungen, EU-Behörden usw.), 
um für das Wohlergehen und die nachhaltige Entwicklung Indikatoren zu entwickeln, die 
den politischen Entscheidungsträgern eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen für das 
mehrdimensionale Phänomen des Wohlergehens und der Lebensqualität ermöglichen;

7. ist der Auffassung, dass die Kommission den herkömmlichen Instrumenten andere 
Indikatoren für die Bewertung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele 
hinzufügen sollte, die in der Strategie der EU für die Zeit bis 2020 festgelegt sind;

8. vertritt die Ansicht, dass das Innovationsziel ohne die Schaffung von Indikatoren, die die 
Ermittlung und Bewertung eines innovationsfreundlichen Umfelds ermöglichen, nicht 
erreicht werden kann;

9. unterstreicht die Notwendigkeit, die Lebensqualität in der Gesellschaft, unter besonderer 
Berücksichtigung ausgrenzungsgefährdeter Gruppen, zu messen, und weist darauf hin, 
dass dafür systematische soziologische Studien, Folgenabschätzungen und Messgrößen 
benötigt werden, die die folgenden Bereiche betreffen: Gesundheit und Lebenserwartung, 
Armut, Bildung, Beschäftigung, Verkehrsmittel, Familie, Kriminalität, Wohnraum, 
Freizeit, politische und kulturelle Partizipation, Grad des Vertrauens der Öffentlichkeit, 
soziale Integration, materielles, gesellschaftliches und geistiges Wohlergehen, Umwelt, 
sozialer Schutz und soziales Kapital;

10. schlägt vor, dass die EQLS-Indikatoren, die sich auf die Kernbereiche der Lebensqualität 
erstrecken, als Ausgangsgrundlage bei der Weiterentwicklung sowohl qualitativer als auch 
quantitativer Messgrößen dienen;
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11. weist darauf hin, dass es neben der Messung der wirtschaftlichen Entwicklung und 
Produktivität auch andere Indikatoren gibt, die das Wohlergehen eines Landes 
beeinflussen und darüber Aufschluss geben und die bislang nicht quantitativ bestimmt 
(quantifiziert) worden sind;

12. betont die Notwendigkeit, das finanzielle Auskommen und den Grad des finanziellen und 
materiellen Wohlergehens der Menschen, einschließlich der Mindesteinkommen und 
deren Armutsfestigkeit, sowie die Angemessenheit der Sozialversicherungssysteme zu 
messen; betont ferner die Notwendigkeit verfügbarer Indikatoren in anderen Bereichen 
wie Verschuldung, Wohnqualität, Verfügbarkeit von Wohnraum, Energieversorgung zu 
erschwinglichen Preisen und Zugang zu öffentlichen Diensten, Ausbildung, Kultur, 
Informations- und Kommunikationstechnologien, Kinderbetreuung und 
Gesundheitsversorgung;

13. weist darauf hin, dass die relevanten Indikatoren durchaus existieren, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Konzeption, Planung und Bewertung 
von sozialpolitischen Maßnahmen die aufgrund dieser Indikatoren erzielten Erhebungen 
und Ergebnisse – in Kombination mit den BIP-Indikatoren – zu nutzen;

14. weist darauf hin, dass der soziale und der wirtschaftliche Zusammenhalt übergeordnete 
Ziele der EU sind und dass für diese Ziele Indizes erforderlich sind, die Aufschluss 
sowohl über die horizontale als auch die vertikale Verteilung des Wohlstands in der 
Gesellschaft, und zwar zwischen verschiedenen sozialen Gruppen und in verschiedenen 
Regionen, geben, und dass solche Indizes die Analyse der Verteilungsgerechtigkeit und 
die Beobachtung der sozialen Integration und sozialen Teilhabe in der EU ermöglichen; 

15. hebt die Notwendigkeit hervor, über Indikatoren sowohl für die bezahlte Arbeit als auch 
für die unbezahlte Arbeit oder die Freiwilligentätigkeit zu verfügen und auch die 
Arbeitslosenquote als Indikator heranzuziehen;

16. fordert die Annahme des Handbuchs der IAO zur Messung der Freiwilligentätigkeit und 
die Förderung seiner Anwendung durch alle Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Erfassung der Tätigkeiten der Zivilgesellschaft mit messbaren Indikatoren und die 
stärkere Förderung dieser Tätigkeiten;

17. nimmt den Beschluss des Rates vom 17. Juni 2010 zur Kenntnis, wonach es den 
Mitgliedstaaten überlassen bleibt, ihre nationalen Ziele zur Reduzierung der Zahl der von 
Armut und Ausgrenzung bedrohten Personen auf der Grundlage eines oder mehrerer der 
drei vom Rat definierten Indikatoren festzulegen; ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten, 
die lediglich den Indikator „arbeitsloser Haushalt“ zugrunde legen, möglicherweise 
systematisch Probleme wie Armut trotz Erwerbstätigkeit, Energiearmut, Kinderarmut und 
soziale Ausgrenzung außer Acht lassen.
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12.11.2010

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR INDUSTRIE, FORSCHUNG UND 
ENERGIE

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

zum Thema „Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“
(2010/2088(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Marisa Matias

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf die Erklärung von Istanbul zum Thema „Messung und Förderung des 
Fortschritts von Gesellschaften“, die von der OECD am 30. Juni 2007 angenommen 
wurde,

– unter Hinweis auf die von der Kommission am 27. April 2010 vorgeschlagenen 
integrierten wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Leitlinien zu Europa 2020,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung für Europäische 
Umweltökonomische Gesamtrechnungen (KOM(2010)132),

– in Kenntnis des am 14. September 2009 vorgelegten Berichts der Kommission über die 
Messung der Wirtschaftsleistung und des sozialen Fortschritts (Stiglitz-Sen-Fitoussi-
Bericht 2008),

– in Kenntnis der globalen TEEB-Initiative (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity - Der ökonomische Wert von Ökosystemen und biologischer Vielfalt), die im 
Juni 2007 von den G8+5-Führern gebilligt wurde, sowie ihrer in den Jahren 2009 und 
2010 veröffentlichen Ergebnisse,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 25. Juni 2008 über den Aktionsplan für 
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik 
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(KOM(2008)0397),

– unter Hinweis auf den Entwurf der öffentlichen Anhörung der Gemeinsamen 
Forschungsstelle des Instituts für Umwelt und nachhaltige Entwicklung am 16. August 
2010 zum Thema „Entkopplungsindikatoren, Warenkorbindikatoren und 
Abfallwirtschaftsindikatoren -   Rahmen, Methode, Datenbank und 
Aktualisierungsverfahren“ ,

A. unter Hinweis auf die Notwendigkeit, die Debatte über die Vorzüge und Grenzen des BIP 
als einem Instrument zur Messung und Bewertung des Erfolgs der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik und – damit zusammenhängend – des sozialen Fortschritts zu eröffnen,

B. in der Erwägung, dass das BIP der wichtigste Indikator für makroökonomische Aktivität 
bleibt, nichtkommerziellen Aspekten jedoch zu wenig Rechnung trägt und deshalb durch 
eine Reihe prägnanter und leicht handhabbarer weiterer Indikatoren ergänzt werden muss, 
die besser geeignet sind, beispielsweise soziale Eingliederung oder Umweltziele zu 
bemessen;

C. in der Erwägung, dass Indikatoren, die auf dem statistischen Durchschnitt basieren, sich 
vergrößernde soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten nicht berücksichtigen können,

D. in der Erwägung, dass eine Unterscheidung zwischen dem derzeitigen und dem künftigen 
Wohlergehen getroffen werden sollte; in der Erwägung, dass betont werden sollte, dass 
auch Nachhaltigkeit sowohl in ihrer wirtschaftlichen als auch in ihrer ökologischen 
Dimension bewertet werden muss,

1. nimmt den Vorschlag der Kommission zur Kenntnis, Indikatoren zu entwickeln, die das 
BIP ergänzen, indem sie den gesellschaftlichen Fortschritt anhand der drei Säulen 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension einschätzen, und die zum Ziel haben, 
vollständigere und aktuellere Informationen zur Stützung politischer Entscheidungen auf 
lokaler, nationaler und regionaler Ebene zu liefern;

2. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 20. August 2009 mit dem Titel „Das BIP und 
mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“ (KOM(2009)0433 endg.), 
in der hervorgehoben wird, dass das BIP verbessert und ergänzt werden muss; unterstützt 
insbesondere die Arbeit, die zur Ausweitung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
auf ökologische und soziale Faktoren geleistet wurde;

3. erkennt die Ziele der Union hinsichtlich der Bekämpfung des Klimawandels an und ist der 
Ansicht, dass diese Ziele eine Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz über 
die Entwicklung des BIP hinaus erfordern, was zur Entstehung neuer Wirtschaftsmodelle 
führen wird;  vertritt deshalb die Auffassung, dass das Wirtschaftswachstum zwar für das 
Wohlergehen einer Gesellschaft von grundlegender Bedeutung ist, dass es aber unbedingt 
erforderlich ist, zusätzliche Indikatoren, die andere Aspekte der Lebensqualität bemessen, 
zu entwickeln und ihnen angemessenes Gewicht zu geben;

4. ist der Auffassung, dass die Erreichung und die Erhaltung von Lebensqualität Faktoren 
umfasst, die wichtig sind und über die Einigkeit besteht, wie etwa Gesundheit, Bildung, 
Kultur, Beschäftigung, Wohnen und Umweltbedingungen; ist deshalb der Auffassung, 
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dass Indikatoren, die solche Faktoren bemessen, ebenfalls  wichtig sind und größeres 
Gewicht erhalten sollten;

5. erinnert an die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa” im Rahmen der Strategie 
EU 2020 und weist darauf hin, dass geeignete Indikatoren für die Messung der 
Verwirklichung ihrer Ziele entwickelt und verwendet werden müssen;

6. unterstreicht die Bedeutung einer faktengestützten Entscheidungsfindung und stellt fest, 
dass zusätzliche soziale und ökologische Indikatoren eine objektive Grundlage für eine 
fundierte Entscheidungsfindung der Unternehmen bieten und zu Innovation, Ressourcen- 
und Energieeffizienz und einer Verringerung der Kosten beitragen; 

7. fordert die Entwicklung von Indikatoren, die sich mehr auf die Perspektive der einzelnen 
Haushalte und Bereiche wie Einkommen, Verbrauch und Vermögen konzentrieren, um 
den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich des materiellen Wohlergehens 
besser Rechnung zu tragen;

8. ist der Auffassung, dass für die Verwendung weiterer Indikatoren, die das BIP höchstens 
ergänzen können, zuerst der Nachweis zu erbringen wäre, dass sie zu einem 
vollständigeren Bild der makroökonomischen Aktivität beitragen; betont, dass sich nur 
durch das BIP verschiedene soziale und ökonomische Merkmale im europäischen 
Maßstab integrieren lassen; betont die Notwendigkeit, auf nationaler und regionaler Ebene 
Umwelt- und Sozialaspekte zu berücksichtigen und dafür geeignete Kriterien zu 
bestimmen, wobei die Einbeziehung nicht kommerzieller Faktoren, wie häusliche 
Produktion und Freiwilligentätigkeit, und der positiven und negativen 
Begleiterscheinungen der Wirtschaftstätigkeit sowie der Nachhaltigkeit der Tätigkeiten 
erwogen werden könnte;

9. fordert die Kommission auf, das BIP als entscheidenden Indikator für die 
Förderwürdigkeit im Rahmen der Regionalpolitik beizubehalten; befürchtet, dass die 
Verwendung anderer Indikatoren die Hauptziele der Kohäsionspolitik zum Nachteil der 
ärmsten und geographisch am stärksten benachteiligten Regionen gefährden könnte; ist 
jedoch der Ansicht, dass nationale Behörden weiterhin andere soziale, ökologische und 
infrastruktur-bezogene Indikatoren auf der jeweiligen Ebene der Entscheidungsfindung 
anwenden können, die den Besonderheiten von Regionen und Städten im Rahmen der EU-
2020-Strategie Rechnung tragen;

10. betont die Notwendigkeit, einige zusätzliche Indikatoren auszuarbeiten, mit denen der 
wirtschaftliche und soziale Fortschritt mittel- und langfristig gemessen und dem 
Klimawandel, der Ressourceneffizienz und der sozialen Eingliederung Rechnung getragen 
werden kann;

11. fordert die Entwicklung ausgewählter Indikatoren, die durchschnittliche statistische 
Messungen dadurch ergänzen, dass sie die Verteilung und Ungleichheit innerhalb 
gesellschaftlicher Gruppen wiedergeben;

12. fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen um die Entwicklung eines Anzeigers für 
nachhaltige Entwicklung zu verstärken, mit dem aus einer ökologischen und 
wirtschaftlichen Sicht bewertet wird, inwieweit Ressourcen (die natürliche Ressourcen 
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sowie physisches und Humankapital umfassen), die für das künftige Wohlergehen 
notwendig sind, erhalten und Investitionen in sie getätigt werden;

13. fordert die Entwicklung einer gemeinsamen vergleichbaren Methode für ergänzende 
Indikatoren und den Ausbau der Zusammenarbeit in diesem Bereich zwischen Eurostat 
und bestehenden nationalen Ämtern sowie zwischen der EU und ihren G20-Partnern; 
unterstützt in diesem Sinne die Bemühungen der Kommission um die Entwicklung von 
Methoden zur Bewertung und Bekanntgabe von Fortschritten in den wichtigsten 
Teilbereichen der Umweltschutzpolitik und betont, wie wichtig es ist, dass solche 
Indikatoren außerhalb des EU-Gebiets akzeptiert werden und vergleichbar sind;

14. unterstützt die Empfehlung des Rates, durch die Einführung international anerkannter 
Methoden ökologische und soziale Anliegen in die volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen einzubeziehen;

15. stellt fest, dass kontinuierliche Forschung und Investitionen in die Fähigkeiten statistischer 
Ämter erforderlich sind, um das, was erreicht wurde, noch zu verbessern, Lücken im 
Informationsstand zu ermitteln und erforderlichenfalls neue Indizes zu entwickeln;

16. stellt fest, dass keine zusätzlichen statistischen Ämter oder Stellen gebraucht werden; 
fordert einen Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Ämtern und Eurostat.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG

für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

zu dem Thema „Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“
(2010/2088(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Danuta Maria Hübner

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass das Thema „Messung von regionaler Wirtschaftsleistung und Wohlstand“ 
eindeutig ein Thema der Kohäsions- und Strukturpolitik ist und deshalb in die 
Zuständigkeit des Ausschusses für regionale Entwicklung fällt;

2. begrüßt den Vorschlag der Kommission, als Ergänzung zum BIP – das als Hauptkriterium 
anerkannt werden sollte – die Vorzüge einer Reihe von gesellschafts- und 
umweltpolitischen Indikatoren zu diskutieren, die künftig der EU-Politik zur Verfügung 
zu stellen sind, damit die Bedingungen für die Entscheidungsfindung, insbesondere in 
Bezug auf die Kohäsionspolitik, verbessert werden und den Anliegen der EU-Bürger 
besser Rechnung getragen wird; unterstützt in dieser Hinsicht die Tätigkeiten von Eurostat 
und fordert die Kommission auf, eine neue Mitteilung über alle verfügbaren Indikatoren 
zu verfassen und dabei die Strategie EU 2020 zu berücksichtigen;

3. weist darauf hin, dass in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds1 die Heranziehung 
der Kriterien Arbeitslosenquote, Beschäftigungsquote, Bildungsniveau der Arbeitnehmer 
und Bevölkerungsdichte bei der Zuweisung von Mitteln im Rahmen des Ziels „regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ vorgesehen ist; betont, dass auf nationaler und 

1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25.
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regionaler Ebene geeignete Kriterien festgelegt und andere Indikatoren als Ergänzung 
zum BIP einbezogen werden müssen, damit Programme in Regionen und Städten gezielt 
durchgeführt werden können;

4. vertritt die Auffassung, dass das BIP eine wesentliche Bezugsgröße und ein wirksames 
Instrument zur Messung des Wirtschaftswachstums von Regionen ist; ist der Ansicht, dass 
seine Entschließung vom 7. Oktober 2010 zur Kohäsions- und Regionalpolitik der EU 
nach 20131 einen geeigneten Rahmen für die Diskussion über die Förderungsfähigkeit in 
Bezug auf Mittel der EU-Regionalfonds bietet; vertritt die Auffassung, dass auf geeigneter 
Entscheidungsebene, was die Konzipierung von EU-Maßnahmen und deren Umsetzung 
anbelangt, zusätzliche Instrumente mit umwelt- und gesellschaftspolitischen Kriterien und 
weiteren Faktoren herangezogen werden könnten, um die regionale Entwicklung in ihrer 
Gesamtheit zu bewerten und die Kohäsionspolitik zu steuern, mit der vorrangig eine 
ausgewogene Entwicklung der einzelnen Regionen der EU bewirkt werden soll, wobei 
den besonderen Gegebenheiten der einzelnen Gebiete – darunter den Randgebieten, den 
Gebieten in äußerster Randlage und den Grenzgebieten – Rechnung zu tragen ist;

5. betont, dass die kombinierten Mittelzuweisungen im Rahmen der Strukturfonds, des 
Kohäsionsfonds, des Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und des 
Fischereifonds für den Zeitraum 2007–2013 ausschließlich auf dem BIP der 
Mitgliedstaaten beruhen; macht noch einmal darauf aufmerksam, dass dieses Konzept mit 
dem Grundsatz der Solidarität in der Europäischen Union in Einklang steht, weil mit der 
Kohäsionspolitik das Entwicklungsgefälle zwischen den europäischen Regionen 
verringert werden soll;

6. vertritt die Auffassung, dass Komplexität eine Eigenschaft der regionalen 
Wirtschaftsstruktur ist und dass in einem gewissen Grad Wechselbeziehungen zwischen 
Wirtschafts-, Gesellschafts- und Umweltpolitik bestehen; ist der Ansicht, dass das BIP 
zwar nach wie vor ein geeignetes und präzises Instrument zur Messung der Entwicklung 
bei der Umsetzung von Programmen in Regionen und Städten ist, aber manchmal ein 
unvollständiges Bild vermitteln dürfte, bei dem die tatsächlichen regionalen 
Gegebenheiten ausgeblendet werden; vertritt deshalb die Auffassung, dass eine 
gründliche, faire, offene und wissenschaftlich fundierte Debatte über die Vorzüge anderer 
Indikatoren als Ergänzung zum BIP geführt werden sollte; betont, dass das BIP zwar das 
Hauptkriterium für Ziel 1 bleiben sollte, in Bezug auf die Kategorisierung und 
Prioritätensetzung bei der Unterstützung für Ziel-2-Regionen aber auch andere Kriterien 
herangezogen werden sollten, bei denen die auf den entsprechenden gesellschafts-, 
wirtschafts- und umweltpolitischen sowie demografischen und durch die geografische 
Lage bedingten Schwierigkeiten dieser Regionen berücksichtigt werden, und zwar in 
Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates; stellt fest, dass die 
Mitgliedstaaten erwägen könnten, weitere Indikatoren zu ermitteln, beispielsweise 
umwelt- und gesellschaftspolitische Faktoren, die ein umfassenderes Bild vom 
Wohlstandsniveau der Gesellschaft, den besonderen Merkmalen der unter Ziel 1 und 
Ziel 2 fallenden Regionen und dem durch die EU-Politik auf nationaler Ebene erbrachten 
Mehrwert vermitteln könnten, damit ausgedehnte, schwach entwickelte Gebiete nicht von 
der Entwicklungsförderung im Rahmen der gemeinsamen europäischen Kohäsionspolitik 

1 P7_TA(2010)0356.
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ausgeschlossen bleiben;

7. weist darauf hin, dass zusätzlich zu wirtschaftspolitischen Aspekten auch Gesundheit, 
Bildung, Schutz der Bürger, Verkehrsmittel und Infrastruktur, ökologische Nachhaltigkeit, 
Gerechtigkeit und soziale Integration durchaus Bestandteile des grundlegenden 
europäischen Entwicklungsmodells sind; ist darüber hinaus der Ansicht, dass die 
Lebensqualität und die wirtschaftlich, sozial, geografisch, demografisch und ökologisch 
bedingte Schutzbedürftigkeit der Regionen berücksichtigt werden muss, wenn im Rahmen 
der Kohäsionspolitik finanzierte Projekte bewertet werden, damit die Ziele der Strategie 
EU 2020 und eine ausgewogene soziale Marktwirtschaft verwirklicht werden;

8. fordert die Kommission auf, das BIP als Hauptkriterium für die Feststellung der 
Förderungsfähigkeit in Bezug auf Mittel der Regionalpolitik auf EU-Ebene für den 
nächsten Programmplanungszeitraum 2014–2020 beizubehalten; weist darauf hin, dass 
den zuständigen nationalen Stellen in diesem Zusammenhang und mit dem Ziel, ein 
vollständigeres Bild der regionalen Kohäsionspolitik zu erhalten, ein Spielraum dafür 
verbleiben muss, auf geeigneter Entscheidungsebene andere Indikatoren heranzuziehen, 
was die Konzipierung von EU-Maßnahmen und deren Umsetzung anbelangt; vertritt die 
Auffassung, dass im Zusammenhang mit der Durchführung regionaler Programme und im 
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip die Debatte über leicht und genau messbare 
Indikatoren als Ergänzung zum BIP und die Prüfung dieser Indikatoren ein vollständigeres 
Bild der Erfolge der regionalen Kohäsionspolitik liefern könnten, damit der Sachverstand 
auf nationaler Ebene mit den zentralen Zielen auf EU-Ebene in Einklang gebracht werden 
kann;

9. ist der Ansicht, dass dann, wenn die Mitgliedstaaten wissenschaftlich untermauern 
können, dass sie positive Langzeiterfahrungen bei der Anwendung umfassender 
wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitischer Indikatoren – unter Berücksichtigung 
der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Regionen – in der einzelstaatlichen Politik 
zur Verteilung der Gelder aus Struktur- und Kohäsionsfonds haben, zusätzliche 
Untersuchungen über die Verlässlichkeit, Angemessenheit und mögliche Anwendung der 
genannten Indikatoren mit Blick auf die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen im 
EU-Rahmen notwendig werden;

10. weist darauf hin, dass die Anwendung zusätzlicher Kriterien stets auf dem Grundsatz 
beruhen muss, dass kohäsionspolitische Maßnahmen vor allem auf Gebiete mit 
Entwicklungsrückstand auszurichten sind;

11. stellt fest, dass durch die strenge Anwendung des BIP-Kriteriums zur Feststellung der 
Förderungsfähigkeit von Regionen im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ ein erheblicher 
Schwelleneffekt zum Nachteil der Regionen entsteht, die im Rahmen dieses Ziels nicht 
förderungsfähig sind; fordert die Kommission deshalb auf, zu prüfen, ob ein 
„Zwischenziel“ zwischen „Konvergenz“ und „regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ geschaffen werden kann, um diesen Schwelleneffekt zu mildern;

12. ist der Ansicht, dass eine von der EU finanzierte Kohäsionspolitik nicht zu Investitionen 
führen sollte, bei denen die tatsächlichen Belange der EU-Bürger nicht beachtet werden.
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Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, 
Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa 
Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, 
Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia 
Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, 
Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles 
Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa 
Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Michèle Rivasi, 
Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, 
Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine 
Wils, Marina Yannakoudakis

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter(innen)

João Ferreira, Jutta Haug, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Birgit 
Schnieber-Jastram, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, 
Giommaria Uggias, Anna Záborská


